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Amor 1ustitiae

Eine kritische Vergegenwirtigung der Lutherischen Lehre
vom Rechtsverzicht und Rechtsgewinn’

«Er ist und bleibt fiir Unzihlige unter uns die gro3e prophetische Person-
lichkeit, der religiose Erzieher, und seine herrlichen Kernworte wecken ein
Echo in unseren Seelen, wie fiir die Gegenwart gesprochen.»! Dieses enthu-
siastische Zeugnis der Lutherverehrung aus dem Munde Ernst Troeltschs
mag uns fast hundert Jahre spiter sehr vollmundig erscheinen. Ein hochge-
mutes wilhelminisches Biirgertum, kulturkampferprobt, mag sich der grossen
Personlichkeit Luthers wahlverwandt gefiihlt haben, aber dem biirgerlichen
Geist unserer Tage ist ein solches Pathos fremd geworden. Hat sich die ge-
schichtliche Situation gedndert, so ist doch die Frage, inwiefern der reforma-
torische Geist «dem religidsen Leben der Gegenwart als Grundlage und
Nihrboden fiir die weitere absehbare Zukunft dienen kénne»?, weiterhin ak-
tuell. Hier ist es weniger die Person Luther als seine Theologie, die daraufhin
befragt zu werden verdient, und Troeltsch l4sst sich dabei keineswegs von un-
reflektierter Lutherverehrung anstecken. Mit kritischem Blick wird Luthers
sozial- und rechtsphilosophisches Gedankengut in den Soziallehren der
christlichen Kirchen und Gruppen (1912) gepriift. Dabei setzt Troeltsch in sei-
ner Beurteilung bei dem Naturrechtsgedanken ein — «hier hatte Luther eigen-
tiimliche Wege eingeschlagen»® — und muss im Weiteren eine tiefe Gegen-
sétzlichkeit in Luthers Gedanken konstatieren. Das Naturrecht bekomme
«eine vollig konservative, lediglich die utilitarische ZweckméBigkeit der posi-
tiven Ordnung an sich betonende Deutung»*. Luther sanktioniere jede Obrig-
keit um ihrer selbst willen — und Troeltsch sagt es noch schérfer: «Es ist die
Verherrlichung der Gewalt um der Gewalt willen, die auf dem Boden der
Siinde das Wesen des Rechtes geworden ist und daher die jeweils herrschen-
de Macht als solche glorifiziert.»* Luther verstehe das Naturrecht «instinktiv
als die von Gott mittelst der Vernunft bewirkte Emporhebung unbedingt

*

Dem Aufsatz liegt ein im Rahmen meines Habilitationsverfahrens an der Theologi-
schen Fakultdt in Jena gehaltener Vortrag vom 27.4.2004 zugrunde.

1 E.Troeltsch, Luther und die moderne Welt (1907/08), Ernst Troeltsch KGA 8, Ber-
lin/New York 2001, 671.

2 A.a.0.65.

3 E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tiibingen
1912, 532.

* Ebd.

> Ebd.
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herrschender positiver Gewalten»® und spreche ihnen per se Verniinftigkeit
und Gottlichkeit zu.

Aber wie steht eine solche naturrechtlich sanktionierte unbedingte Aner-
kennung jeder positiven Gewalt zu dem Evangelium der Liebe, zur unbeding-
ten Liebe Gottes zum Menschen? Troeltsch sieht hier eine Antinomie in der
Lutherischen Theologie und spricht von des Reformators tiefem Gefiihl fiir
den Gegensatz von Liebesordnung und Rechtsordnung’. Es habe Luther ver-
wehrt, zu einer grundlegend herrschaftskritischen Haltung gegeniiber weltli-
chen Gewalten vorzudringen.

Diese Antinomie wird fiir Troeltsch in Luthers Auffassung des Strafrechts
besonders anschaulich. Im Strafrecht habe Luther seine Auffassung der Ob-
rigkeit als Stellvertreterin der gottlichen Strafe und Vergeltung zu dusserster
Strenge geneigt. Die schroffe Hérte der Gewaltlehre werde aber kompensiert
durch eine christliche Milderung des Rechtsstandpunktes in der privaten Be-
ziechung®. Die Liebe soll im privatrechtlichen Bereich regieren, das harte
Recht im strafrechtlichen; beides stehe sich unvermittelt gegeniiber.

Wird die von Troeltsch behauptete Gegensétzlichkeit von Rechtsordnung
und Liebesordnung dem Quellenbefund bei Luther gerecht?

Es gehort schon fast zum guten Ton der Lutherforschung, die von Troeltsch behauptete
Gegensitzlichkeit zu bestreiten, aber die Argumente bewegen sich meistens in einer theo-
logischen Binnenreflexion, die den eigentlichen Anstoss schnell aus den Augen verliert. Es
wird Richtiges und Wichtiges gesagt, aber die Antwort befriedigt nicht. An Ebelings Lu-
ther-Buch sei das Problem deutlich gemacht. Zur Unterscheidung von Christperson und
Weltperson fithrt Ebeling aus:

«Der Anschein, als wiirde hier unterschieden zwischen einer Privatsphére, in die das
Christentum verbannt wird, und einem Offentlichkeitsbereich, in dem das Christsein nicht
praktikabel ist, hat dies gegen sich, daB3 hier sehr wohl in beiden Aspekten vom Christen
die Rede ist und auch in beiden Fillen im Hinblick auf sein Verhalten zum Mitmenschen;
das eine Mal aber vom Christen gleichsam im Amt des Evangeliums, als Zeugen des Glau-
bens, der fiir sich selbst Ernst macht mit der Hingabe seiner selbst an den Mitmenschen in
der Freiheit von sich selbst, wozu die Bergpredigt als Zeugnis des Glaubens ermutigt; das
andere Mal jedoch vom Christen im Amt des Gesetzes als einem, der in einer bestimmten
Hinsicht an den Mitmenschen gebunden ist und gar nicht fiir sich selbst, sondern fiir den
andern zu handeln schuldig ist, in einer bestimmten Funktion der Erhaltung der Welt in ih-

6 A.a.0.533.

7 Ebd. Diesen Gegensatz hat Troeltsch auch noch in den Notizen zu einer geplanten
zweiten Auflage des Werkes vertreten, aber bei Luther selbst aus einer einheitlichen
Grundrichtung herkommend gesehen. Man kann «wohl hinter dieser doppelten Ethik
eine einheitliche Grundrichtung zu konstruieren versuchen, die Richtung auf eine in der
Gottesgewissheit alle Spannungen und Gegensitze aufnehmende Innerlichkeit des Ich,
das in seiner Gewissheit auch das Fremde, das bloBe <Amt>, die Notwendigkeiten des siin-
digen Lebens, auf sich nimmt und sie aus der radikalen neuen Freiheit wagemutig bewil-
tigt nur auf das Ziel der in allem zu behauptenden Gottinnigkeit gerichtet» (zitiert nach
H.G. Drescher, Ernst Troeltsch, Leben und Werk, Goéttingen 1991, 394).

8 Troeltsch, Soziallehren, 539.
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rer Vorliufigkeit.»® Abgesehen von der fiir Ebeling typischen Riickfithrung der Verhal-
tensweisen auf die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium sind die Ausfithrungen im
Kern ganz nah an Luthers Obrigkeitsschrift angelehnt!?. Aber ist damit das Missverstind-
nis eines nur im Privaten existierenden Christentums ausgeriumt? Sicher kann man sich
auch in aller Offentlichkeit an den Mitmenschen hingeben und so ein Zeugnis des Glau-
bens ablegen. Aber ein privates Handeln in der Offentlichkeit ist noch kein offentliches
Handeln, bei dem der Mensch in einer allgemeinen Funktion titig ist. Darf der Mensch mit
diesem allgemeinen Handeln auch ein Zeugnis des Glaubens ablegen — und das hiesse doch
nach Ebeling im Sinne der Bergpredigt handeln —? Das ist die Frage, deren positive Beant-
wortung Troeltschs grundsitzlichen Befund aushebeln wiirde. Der sich einstellende
Alarmruf, hier wiirde einer Vermischung beider Reiche oder Regimenter das Wort gere-
det, zeigt an, wie schwer Troeltschs Befund in seiner Grundaussage zu widerlegen ist. Die
Versicherung, auch der Amtsinhaber kénne ja Christ sein und seinen Dienst um des Néch-
sten willen tun, reicht nicht aus, das Christentum aus seiner Verankerung in der Privatsphi-
re zu losen. Wie soll es offentlich sein, wenn «im Amt des Gesetzes» (Ebeling) kein Platz
fiir das Evangelium als Zeugnis des Glaubens ist?

Der Frage nach der Sachgemaéssheit von Troeltschs Behauptung soll im
Folgenden an Luthers Predigt von der zweifachen Gerechtigkeit nachgegan-
gen werden, ohne dass damit eine erschépfende Antwort auf diesen viel-
schichtigen Problemkomplex gegeben werden kénnte. Meine weiteren Uber-
legungen zielen auch vielmehr auf die Frage, ob Luthers in der Predigt darge-
legte Zuordnung von Liebe und Recht fiir uns heute noch relevant ist. Dazu
werden einige Einsichten Hegels aus seiner Rechtsphilosophie hinzugezogen.
Abschliessend werde ich in einem dritten Punkt unter Zuhilfenahme der
Rechtsdeutung Hegels eine gegeniiber den Lutherischen Vorgaben verdnder-
te Zuordnung von Liebe und Recht fiir uns heute zu formulieren versuchen.

1. Luthers Gestaltung der Beziehung von Liebe und Recht in seiner Predigt
von der zweifachen Gerechtigkeit

Die aus dem Jahr 1518 stammende sog. Predigt von der zweifachen Ge-
rechtigkeit (Sermo de duplici iustitia) tragt fiir die gesuchte Verhiltnisbestim-
mung von Liebe und Recht Entscheidendes bei, weil in ihr Differenz und Be-
ziehung zwischen dem von Luther neu zu Bewusstsein gebrachten Wesen der
gottlichen Gerechtigkeit und dem der menschlichen oder weltlichen Gerech-
tigkeit prizise benannt werden''. Von dem zweifachen Gerechtigkeitsbegriff

° G.Ebeling, Luther, Tiibingen 1981, 236f.

19 Dort wird fiir das zweifache Verhalten nicht die Unterscheidung Gesetz und Evan-
gelium, sondern Evangelium und Liebe herangezogen: «an dyr und an dem deynem hell-
tistu dich nach dem Euangelio und leydest unrecht als eyn rechter Christ fur dich, An dem
andern und an dem seynem helltistu dich nach der liebe und leydest keyn unrecht fur dey-
nen nehisten; ...» (WA 11,255, 17-20).

' Die Predigt ist schon des ofteren Gegenstand der Forschung gewesen. Zur Entste-
hung des Sermons vgl. Martin Luther Studienausgabe, Bd. I, Berlin 1979, 219f. Dieser
Textausgabe sind auch erlduternde Anmerkungen beigegeben. Eine Erschliessung des
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her erschliesst sich Luther die dem Evangelium angemessene Ethik des Chri-
sten. In einem weiteren Schritt wird dann die als zweite Gerechtigkeit> ge-
kennzeichnete ethische Haltung des Christen in ihrem Verhdltnis zur offent-
lichen, weltlichen Gerechtigkeit ausgefiihrt.

Was bedeutet die <erste Gerechtigkeit>? Die erste Gerechtigkeit ist dem
Menschen eine fremde Gerechtigkeit und wird ihm von aussen gegeben. Es
ist die Gerechtigkeit, durch welche Jesus Christus selbst gerecht ist und den
Menschen rechtfertigt. Zur Erlangung dieser Gerechtigkeit vor Gott ist kein
dusseres Tun vonnéten, sondern durch den Glauben kommt der Mensch in
eine wesenhafte Beziehung zu Jesus Christus und hat Anteil an dessen Ge-
rechtigkeit vor Gott. Er ist gleich Christus gerecht vor Gott. Luther nennt die-
se Gerechtigkeit die «usticia infinita et omnia peccata in momento absor-
bens, quia impossibile est, quod peccatum in Christo haereat»'?. Diese nicht
von uns selbst geschaffene oder erlangte und darum fremde Gerechtigkeit ist
fiir Luther der Grund, die Ursache und der Ursprung aller eigenen, dem Men-
schen zugehorigen Gerechtigkeit.

Damit ist schon das Wesen der sog. zweiten Gerechtigkeit angesprochen.
Diese Gerechtigkeit ist unsere eigene. Ihre Zugehorigkeit zu uns selbst be-
deutet nicht, dass wir sie aus uns selbst schaffen. Das ist nicht moglich, weil
die im Glauben uns zugeeignete erste Gerechtigkeit uns schon so gerecht sein
lasst, dass wir aus uns selbst heraus keiner Gerechtigkeit mehr bediirfen. Nur
aus dieser ersten und mit dieser ersten Gerechtigkeit, der gottlichen Gerech-
tigkeit selbst, konnen wir uns als gerecht bezeichnen. Luther will das Eigen-
sein dieser zweiten Gerechtigkeit in dem Sinne verstehen, dass wir sie mit der
ersten und fremden wirken'’. Die zweite Gerechtigkeit bedeutet also nichts
anderes als das Wirken der ersten Gerechtigkeit durch uns. Die zweite Ge-
rechtigkeit ist uns in der Weise eigen, dass wie sie nicht fiir uns haben, sondern
nach aussen wirken.

Die uns von aussen zugeeignete fremde Gerechtigkeit, die erste Gerech-
tigkeit, und die von uns nach aussen getragene eigene Gerechtigkeit, die zwei-
te Gerechtigkeit, stehen so miteinander in Beziehung, dass die eigene Ge-
rechtigkeit das Werk oder die Frucht der ersten Gerechtigkeit ist.

Damit kommt in dieser Gerechtigkeitsbeziechung der Mensch in seinem
Selbstbezug gar nicht mehr vor. Die Gerechtigkeit, die der Mensch von aus-

Textes vom Gerechtigkeitsbegriff her findet sich in N. Miiller, Luthers Gerechtigkeitsver-
standnis und die Problematik einer politischen Ethik, in: U. Schnelle (Hg.), Reformation
und Neuzeit: 300 Jahre Theologie in Halle, Berlin 1994, 338-342. Die vielleicht wichtigste
Interpretation des Textes stammt von U. Duchrow, Christenheit und Weltverantwortung,
Stuttgart 21983, 544ff ; weitere Literaturangaben 508, Anm. 259. Zur kritischen Wiirdigung
von Duchrows eigener Auslegung siehe hier S. 352.

12 Sermo de duplici iustitia, WA 2, 146, 12ff.

3 A.a.0. 146, 37: «quod cooperemur illi primae et alienae».
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sen empfingt, kann nur so bei ihm Gestalt gewinnen, dass er sie wiederum bei
einem anderen Menschen Gestalt gewinnen lédsst. Eine Selbstgerechtigkeit im
strengen Sinn gibt es fiir Luther nicht — der Mensch kann zu sich selbst nur un-
gerecht sein. Nur in der Bewegung von Gott zum Néchsten wird und zeigt sich
der Mensch als gerecht, wiahrend er in der Statik des Bei-sich-selbst-seins das
Wesen der wahren Gerechtigkeit verfehlt.

Luther bezieht im Weiteren seiner Predigt diesen Gerechtigkeitsbegriff
direkt auf den ethischen und rechtlichen Umgang der Menschen untereinan-
der. Wie verhilt sich die dem Menschen von Gott iibereignete Gerechtigkeit
zur weltlichen Gerechtigkeit? Was hat die gottliche Gerechtigkeit mit der
menschlichen Gerechtigkeit im Sinne des weltlichen Rechts zu tun?

Die erste, in Christus bestehende Gerechtigkeit hat eine bestimmte Ge-
stalt, die durch Christi Tun bestimmt wird. Jesus Christus ist darin gerecht,
dass er die Ungerechtigkeit der Menschen untereinander und gegeniiber Gott
auf sich nimmt, sich mit ihr im hdchsten Sinn identifiziert und damit den Men-
schen gerecht vor Gott sein ldsst. Wenn diese erste Gerechtigkeit nun Frucht
beim Menschen bringt, trdgt diese Frucht die gleiche Gestalt wie ihr Ur-
sprung. Das gerechte Tun des Christen folgt dem Vorbild Christi. Der Christ
nimmt das Unrecht des Anderen auf sich und besteht nicht auf seinem
Recht'*. Damit ist die christliche Rechtsethik schon in ihrer ganzen Radikali-
tat bezeichnet. Und Luther steht nicht an, sie auf das weltliche Recht zu iiber-
tragen.

Er unterscheidet drei grundsétzliche Verhaltensweisen gegeniiber dem
weltlichen Richter.

Das erste mogliche Verhalten wird durch jene reprisentiert, welche die
Rache, das Gericht und Urteil bei den Statthaltern Gottes — also den weltli-
chen Richtern — suchen. Luther findet dieses Verhalten insoweit akzeptabel,
als durch einen solchen Verzicht auf Privatrache grosseres Unrecht verhin-
dert wird. Doch — so Luther weiter — «tales non intrabunt in regnum caelo-
rum»"® — ein solches Verhalten, ein solches Rechtgewinnen gebiihrt den Chri-
sten nicht, weil hier noch die Neigung des eigenen Nutzens besteht.

Das Verhalten der zweiten Gruppe steht fiir das wahre Christenleben.
Diese Menschen verzichten auf ihr weltliches Recht. Sie werden sogar die
Rechtsprechung in ihrer konkreten Durchfiihrung hindern, wenn sie voll-
kommene Christen sind'®. Das ist nicht erst eine Zumutung fiir unsere heuti-

11 Vel. WA 2, 150, 18-22: «Sic iustus es, ut iustifices et excuses iniustum, non ut con-
demnes tantummodo, detrahas et iudices et excuses iniustum, non ut condemnes tantum-
modo, detrahas et iudices atque vindices. Hoc est enim exemplum Christi erga nos, sicut
dicit: Non venit filius hominis, ut iudicet mundum, sed ut mundus salvetur per ipsum ...».

5 WA 2,151, 17f.

1® WA 2,151, 24ff.: «si praesidentes pro eis vindicare velint, vel non cupiunt nec quae-
runt, vel solummodo permittunt aut si sunt perfectissimi prohibent et impediunt, potius
parati et alia amittere».



Amor iustitiae 351

gen Ohren, wie der folgende imaginidre Einwand im Luthertext belegt. Dem
Argument, es seien doch nur sehr wenige Menschen, die in dieser Weise han-
delten, und man so nicht in der Welt leben kénne, wird mit Mt 7,14 begegnet.
Die Pforte ist eng, die zum Leben fiihrt, und nur wenige finden sie'’.

Solche Menschen folgen dem Beispiel Christi und ziehen gleich Christus
die <Form> ihrer Gerechtigkeit aus und diejenige ihrer Ubeltiiter an, wenn sie
das Unrecht tragen'®,

Es gibt noch eine dritte Gruppe von Menschen, die Luther zelosi nennt.
Diese Menschen fordern nicht das Thre, sondern suchen die Besserung und
Rechtfertigung des Ubeltiiters — nicht durch Rechtsverzicht, sondern durch
das Recht selbst. Diese auch Christen zu nennenden Menschen sehen, dass
ihre Ubeltiter ohne Strafe nicht mdgen gebessert werden.

Eine solche Haltung erscheint freilich angenehmer und verniinftiger als
jene des Rechtsverzichts — dessen ist sich auch Luther bewusst und schiebt ei-
ner voreiligen Inanspruchnahme jener dritten Position einen Riegel vor. Eine
solche Haltung des Rechtsanspruchs um des Anderen willen soll niemand fiir
sich reklamieren, wenn er in der Haltung des Rechtsverzichts nicht schon ge-
iibt und vollkommen sei'. Der Grund fiir diese Vorordnung des Rechtsver-
zichts liegt darin, dass der Mensch sich iiber sich selbst zumeist tduscht und,
was er als Rechtsanspruch um des Anderen willen angibt, in Wahrheit doch
ein Rechtsanspruch um seiner selbst willen ist.

Diese dreistufige Rechtsethik, deren beide letzten Stufen das Verhalten
des Christen bezeichnen, steht bei Luther unter einem wichtigen Vorbehalt.
Diese Ethik gilt fiir den Menschen als besondere, als private Person®, Ist der
Mensch in einer Rechtssache éffentliche Person, d. h. in ein Amt eingesetzt,
zu strafen und zu richten, dann geht ihn diese Ethik im konkreten Fall nichts
an. Hier ist er fiir Luther gleichsam Gottes Statthalter um des Anderen willen,
und als solcher hat er seines Amtes zu walten. Nur wenn er seinerseits eine
eigene Sache hat, so kann er wiederum vor einer anderen 6ffentlichen Person

7 WA 2,151, 27ff.

¥ Der Rechtsverzicht findet seinen Anhalt im Alten wie Neuen Testament. Im Alten
Testament ist es Gott selbst, der um seiner Gerechtigkeit willen sein Recht nicht mit
Gewalt durchsetzt. Gott will seinen grimmigen Zorn nicht vollstrecken, weil er Gott und
nicht ein Mensch ist (Hos 11,9). Die gewaltfreie Durchsetzung der gottlichen Gerechtig-
keit und Uberwindung der menschlichen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zugunsten
der gottlichen findet sich in den Aussagen der Bergpredigt wieder, besonders Mt 5,40, wo
vor dem Hintergrund eines Pfindungsprozesses nicht nur zum Verzicht des Untergewan-
des, sondern auch des Mantels aufgefordert wird. Auch fiir Paulus gehort der Rechtsver-
zicht konstitutiv zum eschatologischen Handeln aus dem Geist Christi. Im Philemonbrief
relativiert Paulus den Rechtsanspruch Philemons im Hinblick auf Christus, und in T Kor
6,7f. wird vor dem Hintergrund einer gemeindlichen Auseinandersetzung der Rechtsver-
zicht und das Unrechtleiden zur wahrhaft christlichen Haltung erklért.

¥ WA 2,152, 51.

2 Vgl. dazu Duchrow, Christenheit und Weltverantwortung, 544f.
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als Privatperson auftreten — und dann hat die hier skizzierte christliche Ethik
auch fiir ihn Geltung.

Ulrich Duchrow (siche oben Anm. 11) legt das in der Predigt gebotene Handeln vor dem
Hintergrund der zeitgendossischen Rechtsreform aus, den Luther selbst durch eine Bemer-
kung iiber die in der Predigt nicht zu erdrternde Weitldufigkeit der Angelegenheit andeute
(WA 2,151, 9f.). «Luther greift hier ganz offensichtlich in die Debatte um die Aufhebung
des einstmals legitimen Rechtsinstituts der Fehde ein» (Christenheit und Weltverantwor-
tung, 545). Der unspezifische Hinweis Luthers scheint mir nur schwerlich eine solch zeitge-
schichtlich zugespitzte Lesart dieser Predigt begriinden zu konnen (vgl. dazu auch die Be-
denken W. Pannenbergs in: Luthers Lehre von den zwei Reichen, in: Ethik und Ekklesio-
logie, Gottingen 1977, 100, Anm.7). Duchrow will dem Rechtsverzicht, wie er dem Christen
als <gemeiner Person> angetragen ist, vor dem verfassungsgeschichtlichen Hintergrund den
«ganz prizisen politischen Sinn» verleihen, dass er der Forderung des gesellschaftlichen
Friedens diene. Angesichts Luthers Kritik an der damaligen Rechtsdurchsetzung ist diese
Vermutung wohl nicht von der Hand zu weisen (siche unten Anm. 40), aber der Rechtsver-
zicht liegt fiir Luther nicht in praktischen Uberlegungen zum Rechtsfrieden begriindet. Er
leitet ihn aus dem Evangelium von der Erlosungstat Christi und dessen Vorbildlichkeit ab,
wie oben aufgezeigt wurde.

In der hier vorgeschlagenen Interpretation wird der Rechtsverzicht vor dem Hinter-
grund der Zwei-Reiche Lehre Luthers gedeutet, die das Handeln geméss dem Evangelium
von dem Handeln gemiss der Liebe unterscheidet und aufeinander bezieht (siche oben
Anm. 10). Der Rechtsverzicht gehdrt zum Verhalten nach dem Evangelium und nicht nach
der Liebe. Er dient nicht der weltlichen Gerechtigkeit, sondern bringt Gottes verséhnende
Gerechtigkeit in eschatologischer Weise zum Ausdruck. Gott setzt sein Recht durch, in-
dem er an sich in Jesus Christus Unrecht geschehen ldsst. So lisst sich keine weltliche Ge-
rechtigkeit aufrichten, die um des Nachsten willen die machtbewehrte Rechtsdurchsetzung
fordert. Der Rechtsverzicht dient grundsétzlich weniger dem gesellschaftlichen Frieden —
eher wird er ihn storen —, als dem Frieden, den Gott in seiner eschatologischen Heilsge-
meinde aufgerichtet hat.

Die in der Predigt entwickelte Zweistufigkeit christlichen Handelns
scheint mir nicht bloss zufilliger oder zeitgeschichtlicher Natur?, sondern er-
gibt sich aus dem Lutherischen Begriindungszusammenhang ethischen Han-
delns, auch wenn dieser Sachverhalt von Luther nicht explizit deutlich ge-
macht wird. Die Differenzierung der christlichen Haltung zum Recht in
Rechtsverzicht und Rechtsanspruch um des Anderen willen weist zuriick auf
ihre Griindung in der gottlichen Gerechtigkeit. Gerade in der zweifachen
Auspriagung christlichen Handelns gewinnt die gottliche Gerechtigkeit im
Hinblick auf das weltliche Recht an Gestalt. Sowohl der Verzicht auf weltli-
che Gerechtigkeit als auch die Inanspruchnahme weltlicher Gerechtigkeit ge-
schehen aus Liebe zur Gerechtigkeit, amore iustitiae”. Beides bringt die Ein-
heit von Liebe und Gerechtigkeit zum Ausdruck.

2l Man koénnte freilich fragen, ob sich vice versa in dieser Zweistufigkeit noch die Son-
derstellung der consilia evangelica widerspiegelt.
2 Vgl WA 2,152,7.
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Der Rechtsverzicht gibt Zeugnis von der Gerechtigkeit der gottlichen Lie-
be, die den Ungerechten gerecht spricht. Hier muss gesagt werden: Als voll-
kommene Gerechtigkeit ist die gottliche Liebe von dem weltlichen Recht
géanzlich geschieden.

Der Rechtsanspruch um des Anderen willen gibt Zeugnis von der Liebe der
gottlichen Gerechtigkeit, welche die Menschen durch das weltliche Recht zur
Besserung und Gerechtigkeit untereinander bringt. Hier muss gesagt werden:
Als vollkommene Liebe ist die gottliche Gerechtigkeit dem weltlichen Recht
untrennbar verbunden.

In der zweifachen Gestalt des christlichen Verhaltens wird auf menschli-
che Weise der Einheit von gottlicher Liebe und Gerechtigkeit Rechnung ge-
tragen. Die gottliche Liebe, die zugleich vollkommene Gerechtigkeit ist, fin-
det ihre Gestalt weder einseitig im Rechtsverzicht noch in der vorbehaltlosen
Durchsetzung des weltlichen Rechts. Vielmehr ist beides zur Geltung zu brin-
gen, um Gottes gerechte Liebe in dieser Welt zu bezeugen.

Die Tiefenstruktur des Lutherischen Gedankenganges wird noch deutli-
cher, wenn man weiter nach den Griinden des Vorrangs des Rechtsverzichts
vor dem Rechtsanspruch um des Anderen willen fragt.

Luther hatte dafiir als Argument angegeben, dass man erst einmal im
Rechtsverzicht geiibt sein miisse, um wirklich um des Anderen willen Recht
fordern zu kénnen®. Aus dem eben dargelegten Gedanken von der Einheit
von Gerechtigkeit und Liebe ergibt sich noch ein weiterer, historisch fundier-
ter Grund.

Luther betont mit dem Gedanken des Rechtsverzichts gerade den Unter-
schied von gottlichem und weltlichem Recht und damit das Gegenteil von
dem, was seiner Zeit geldufig war: der Einheit von gottlichem und weltlichem
Recht. Dass das weltliche Recht gottlichen Ursprungs ist, gehorte fiir die
Menschen seiner Zeit zum allgemeinen Rechtsbewusstsein?. Indem Luther
genau den anderen Aspekt betont und fordert, dem in seiner Zeit nicht aus-
reichend Rechnung getragen wurde — eben der Geschiedenheit der gottlichen
Gerechtigkeit von der menschlichen —, verleiht er der gottlichen Gerechtig-
keit und Liebe in ihrer Einheit wieder Kontur. Der Einheit von gottlicher Lie-
be und Gerechtigkeit wird nur dort angemessene Gestalt verliehen, wo sie so-
wohl in Abgrenzung als auch in Bindung an das weltliche Recht gelebt wird.
Gottes Liebe, die zugleich Gerechtigkeit ist, bedeutet nicht Liebe, die alles
Unrecht geschehen und ungestraft lidsst, sondern Liebe, die der Gerechtigkeit
zum Recht verhilft. Gottes Liebe bedeutet aber auch nicht Gerechtigkeit,
welche riicksichtslos das Recht durchsetzt, sondern Liebe, die durch Rechts-
verzicht der gottlichen Gerechtigkeit hier auf Erden Gestalt verleiht.

2 WA 2,152, 5%
2 Vgl. G. Scharffenorth, Roémer 13 in der Geschichte des politischen Denkens, Hei-
delberg 1964, 17.
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Hat Luther eine solche Auffassung iiber das Rechtsverhalten des Christen auch noch in
spiteren Schriften vertreten oder handelt es sich hier um eine monchische Reminiszenz, die
angesichts der Erfordernis reformatorischer <Realpolitik> dann verschwand? Eine erschop-
fende Antwort auf diese Frage erforderte eine eigene Untersuchung, aber einige Hinweise
sollen doch gegeben werden. Luther setzt die in der Predigt eingeschlagene Richtung in der
Obrigkeitsschrift (1523) fort, wenn Christus die Seinen aus dem Gesetz Moses und der
weltlichen Gewalt herauszieht, «das sie fur sich selb der nicht brauchen, sondern den un-
glewbigen lassen sollen» (WA 11,260, 6f.). Mit Verweis auf Mt 5,44 zeigt sich die Vollkom-
menheit gerade im Verzicht auf das Gesetz. Und doch wehrt der Christ auch den «Unchri-
sten» nicht, die das Gesetz gebrauchen, «ja er hilfft, das solch gesetz die bosen fassen, damit
sie nichts ergers thun» (WA 11, 260, 14f.). Noch 1525 kann Luther in seiner «<Ermahnung
zum Frieden auf die zwolf Artikel der Bauerschaft in Schwaben» den Aufstidndischen zu-
rufen: «Denn habt recht, wie hoch yhr wollet, so gebiirt keynem Christen zu rechten noch
zu fechten, sondern unrecht zu leyden und das ubel zu dulden» (WA 18, 314, 19ft.). Und
doch scheint sich eine bedeutsame Verschiebung des urspriinglichen Gedankens ange-
bahnt zu haben, die in den spdteren Jahren sich bemerkbar macht. In seinen Auslegungen
zu Mt 5,38-41 von 1532 wird wohl auch von der grundséitzlichen Unterscheidung zwischen
Christperson und Weltperson ausgehend argumentiert, aber deren <Innenspannung> abge-
mildert. Es ist nicht der «aktive> Rechtsverzicht, der dem Christen gegen die Obrigkeit
grundsitzlich geboten ist, sondern der «passive> Rechtsverzicht, der dem Christen gegen
eine ungerechte Obrigkeit gebiihrt. Du sollst den Mantel dazu lassen, «wo du es nicht we-
ren kanst» (WA 32, 394, 22f.). Aber «wo das nicht ist und kanst durchs recht schutzen und
erweren, das dir odder den deinen kein gewalt geschehe, so thustu recht und bist es schul-
dig» (WA 32, 395, 8ff.).

Blickt man von diesem Befund zuriick auf Troeltschs Kritik, zeigt sich,
dass wenigstens im Hinblick auf diesen frithen Text Luthers nicht von einem
blossen Gegensatz von Liebesordnung und Rechtsordnung bei Luther ge-
sprochen werden kann. Luther setzt Liebe und Gerechtigkeit, weltliche Ge-
rechtigkeit und gottliche Gerechtigkeit geradezu in ein dialektisches Verhilt-
nis zueinander. Keinesfalls trennt er statisch einen 6ffentlichen Gewaltbe-
reich, in dem das Recht mit Hérte regiert, von einem Privatbereich, in dem
die Liebe ihren Ort hat. Der Verzicht, ja der Rechtsboykott des Christen — an-
ders kann man es nicht nennen, wenn der vollkommene Christ laut Luther
der Obrigkeit bei ihrer Rechtsfindung wehren und sie hindern soll — ldsst ihm
keine abgeschlossene Privatsphire fir die christliche Liebe, sondern greift
auf den politischen Raum iiber. Der Reformator setzt zwar den privaten und
offentlichen Raum nicht in eins, trennt beide aber auch nicht dichotomisch.

Es bleibt kritisch anzumerken, dass Luther die Obrigkeit in ihrer direkten
gottlichen Ableitung sehr statisch erscheinen ldsst und fiir eine kritische Hal-
tung, die nicht allein auf die gottliche Gerechtigkeit, sondern auch auf eine zu
verbessernde weltliche Gerechtigkeit hinweisen will, anscheinend keine An-
haltspunkte bietet. Damit ist noch eine weitere Seite der Kritik Troeltschs an
Luthers Ethik zu wiirdigen, die zu Hegels Deutung des neuzeitlichen Rechts-
gedankens tiberleiten wird.
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2. Hegels Deutung des neuzeitlichen Rechtsgedankens

Uber die problematische Trennung von offentlicher Gewalt- und privater
Liebesordnung hinausgehend kritisiert Troeltsch an Luther die blosse Hin-
nahme der vermeintlich gottlich sanktionierten weltlichen Gewalt. Luther be-
streite jede «rationelle Konstruktion» und Gestaltung der Gesellschaft vom
Standpunkt der Interessen und der Vernunft des einzelnen Individuums®.
Die Mitwirkung der Einzelwillen zu einem sie umfassenden politischen Sy-
stem sei fiir Luther undenkbar.

Die zur Reformationszeit nur rudimentéir entwickelte Anschauung der
Gesellschaft vom Interessenstandpunkt der einzelnen Individuen nun der Lu-
therischen Gesellschaftsvorstellung entgegenzuhalten®, mag ahistorisch wir-
ken, aber Troeltschs kritische Bemerkung weist den Weg zu der Frage, ob Lu-
thers Anschauungen zur Gesellschaft und hier insbesondere zum weltlichen
Recht in unsere Rechtsgemeinschaft iibernommen werden kdénnen und in-
wieweit sie zu transformieren sind.

Das Problem liegt in Luthers Berufung auf die natiirliche Vernunft als
Grundlage jeglichen Rechtsdenkens”’. Diese Fundierung scheint mir deshalb
auf unsere moderne Lebenswelt nicht iibertragbar, weil die Vernunft in der
Moderne eine neue Gestalt angenommen hat®, Der allgemeinen Vernunft ist
nicht von Natur aus ein natiirliches Rechtsdenken mitgegeben, an das sich der
einzelne Mensch halten soll, sondern die Vernunft gibt dem einzelnen Men-

% Troeltsch, Soziallehren, 533.

% Fiir Luther stehen die einzelnen Personen immer schon in einer hierarchisch gestuf-
ten Ordnung, deren Grundfigur weniger in einem iiberlieferten Rechtsgedanken als in der
Gestalt des Vateramtes zu finden ist. Luther «sieht die Beziechungen in den Uber- und
Unterordnungsverhiltnissen nicht primér durch das gesatzte Recht geregelt, sondern er
blickt dabei gerade auf die personhaften und gemeinschaftsbildenden Motivationen zwi-
schen den Personen, die von innen heraus erwachsen» (M. Jacobs, Der Ordnungsgedanke
bei Luther — theologisch und politisch, in: Confessio und Res Publica. Aufsétze zur neu-
zeitlichen Kirchengeschichte, Gottingen 1994, 56).

77 So heisst es in der Obrigkeitsschrift: «Wo du aber der liebe unnd natur recht aul
den augen thust, wirstu es nymmer mehr so treffen, das es Gotte gefalle, wenn du auch alle
recht biicher und Juristen gefressen hettist ...» (WA 11, 279, 27ff.). Zur Verbindung von
Naturrecht und Liebe siche A. Raunio, Summe des christlichen Lebens. Die «Goldene
Regel» als Gesetz der Liebe in der Theologie Martin Luthers von 1510-1527, Helsinki
1993. Zu Luthers vielschichtigem Verhiltnis zu den Juristen siehe die neuere Einschitzung
von R. Lieberwirth, Martin Luthers Kritik am Recht und an den Juristen, in: H. Liick
(Hg.), Martin Luther und seine Universitidt. Vortrdge anldsslich des 450. Todestages des
Reformators, Kéln/Weimar/Wien 1998, 53-72.

* Wihrend Luther vor allem von dem usus der Vernunft spricht (vgl. W. Joest, Onto-
logie der Person bei Luther, Gottingen 1967, 207), riickt in der Neuzeit die natura der Ver-
nunft in den Mittelpunkt, die in ihrem Wesen «architektonisch» ist und alles im Hinblick
auf seine systematische Eignung, sein Bestehen im Allgemeinen, beurteilt (vgl. Kant KrV,
A474,B502).
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schen selbst eine unhintergehbare Stellung, von der ausgehend sich das Recht
strukturiert. In der zur Geltung gebrachten Personalitidt des Menschen, sei-
nem unantastbaren Fiirsichsein, seiner Wiirde hat die Vernunft ihren Grund.
In seiner sich selbst Gesetz gebenden Vernunft ist der Mensch in sich frei, und
von dort her empfiangt das Recht seine Gestalt. Als Kronzeuge dieser Wand-
lung ist neben Kant besonders Hegel aufzurufen, der als erster Begriff und
Wesen der modernen biirgerlichen Gesellschaft reflektiert hat”. Die biirger-
liche Gesellschaft als Schopfung der modernen Welt tritt zwischen Familie
und Staat und setzt das Recht der Person als solcher. Nach Hegel wird das
<Ich> jedes Menschen in der Moderne als allgemeine Person aufgefasst, worin
alle identisch sind. «Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude,
Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener usf. ist»*. Die Grundlage des
Rechtsdenkens liegt nicht in <natiirlichen> oder gewordenen Unterordnungs-
oder Besitzverhdltnissen, die durch das Recht geschiitzt werden, sondern in
der Gleichheit aller, die den Menschen als allgemeine Person frei sein lésst.

Was bedeutet es, dass der einzelne Mensch allgemeine Person ist — und
zwar gerade in seiner Besonderheit? Die Besonderheit des Menschen besteht
darin, dass jeder seinen ganz eigenen individuellen Willen hat. Als Rechis-
grundlage ist dieser Wille zugleich allgemeiner Wille, weil etwas nur Recht ist,
wo es allgemein anerkannt ist. Der eigene Wille ist nicht in dem Sinne Recht,
dass ihm mein Gewissen Recht gibt, sondern er ist darin Recht, dass ihn alle
als Recht anerkennen. Jeder hat das Recht auf Besonderheit. Es handelt sich
nicht um die Vorstellung einer Gesellschaft, in der jeder egoistisch seinen
Willen durchsetzt, sondern als Recht ist diese eigene Willensdurchsetzung zu-
gleich mit der Anerkenntnis jedes individuellen Willens durch jeden Anderen
verbunden. Das Recht auf den eigenen Willen bedeutet zugleich Anerkennt-
nis des Willens des Anderen. Damit ist die Gleichheit aller Menschen gesetzt
und anerkannt. Die Gleichheit griindet in der Freiheit des Menschen, die sich
in seinem Willen dussert. Man erkennt sich selbst, in seinem biirgerlichen
Selbstsein, im freien, fiir sich seienden Willen des Anderen.

Nicht dusserliche Gleichheit in Besitz oder Abstammung, sondern innere
Gleichheit ist der Grund der biirgerlichen Rechtsgesellschaft. Geméss der
Hegelschen Logik: Das Allgemeine bleibt nicht abstrakt, es wird nicht von al-
ler Besonderheit des Einzelnen abstrahiert, sondern das Allgemeine ist mit
der Besonderheit jedes einzelnen Willens vermittelt. Dass jeder seinen beson-
deren eigenen freien Willen hat, ist allen gemeinsam, ist das Allgemeine. Man
achtet sich gegenseitig als freies Individuum, und diese Anerkennung aller
durch alle lésst alle frei sein. Keine Person ist einer anderen Person von ihrer
Natur oder ihrem Wesen her unterworfen.

2 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (hg.v. E. Moldenhauer und
K.M. Michel), Frankfurt 1986, § 182.
0 A.a.0. § 209.
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Das Verstidndnis des Menschen als Person ist die Grundlage des Rechts:
«Die Personlichkeit enthilt iiberhaupt die Rechtsfdhigkeit und macht den
Begriff und die selbst abstrakte Grundlage des abstrakten und daher formel-
len Rechts aus. Das Rechtsgebot ist daher: sei eine Person und respektiere die
anderen als Personen»'. Diese grundlegende Bindung des Rechts an die Per-
son im abstrakten Sinne ist dann in der biirgerlichen Gesellschaft mit der Be-
sonderheit des Einzelnen vermittelt, die in der Freiheit ihre Gestalt hat. Fiir
die biirgerliche Gesellschaft gilt: «Das Recht betrifft die Freiheit, dies Wiir-
digste und Heiligste im Menschen»*. Weil der Biirger nicht nur fiir sich, son-
dern auch darin als allgemeine Person — untrennbar von allen anderen Perso-
nen — frei ist, geht es in der Rechtsprechung um die Wahrung dieses Allgemei-
nen sowohl in seiner sittlich-allgemeinen Gestalt als auch in seiner Gestalt bei
jedem Einzelnen. Deshalb tritt im Strafrecht nicht bloss das individuelle Op-
fer als Verletztes auf, sondern das verletzte Allgemeine. Die Rechtsfindung
vor Gericht bemiiht sich nicht um eine individuell beschrénkte Gerechtigkeit,
sondern um die allgemeine Gerechtigkeit. Damit geht sie nicht iiber den Ein-
zelnen hinweg, vielmehr wird ihm gerade als individuellem Ich in seiner all-
gemeinen Freiheitsgestalt Geniige getan.

Die Betrachtung des einzelnen Unrechts im Horizont des Allgemeinen
bedeutet historisch den Ubergang von einer ridchenden zu einer strafenden
Gerechtigkeit. Die Rechtsprechung wird im Ubergang zur biirgerlichen Ge-
sellschaft von subjektiven Interessen sowie von der Zufilligkeit der Macht
befreit. Die Strafe dient nicht dem Schadensersatz des Opfers, sondern — wie
Hegel sagt — zur «wahrhaften Verséhnung des Rechts mit sich selbst»™.
Durch die Strafe wird sowohl das gesellschaftliche Bewusstsein vom Gelten
der Gesetze als auch das Rechtsbewusstsein des Einzelnen bestitigt*®. Der
Einzelne tréagt als Person das Allgemeine in sich, das wiederum in sittlichen
Institutionen, vor allem des Rechts, allgemeine, tiberindividuelle Gestalt an-
nimmt.

In der Sphire der Unmittelbarkeit des Rechts ist das Aufheben des Verbrechens zu-
nichst Rache. Die Rache wird dabei nicht einfach als Unrecht betrachtet, weil sie als Wie-
dervergeltung dem Inhalt nach Rechtscharakter hat. Aber sie ist in sich widerspriichlich,

31 A.a.0.§ 36.

2 A.a.0.§215.

3 A.a.0.§220.

3 Diese «gedoppelte Existenz> des allgemeinen Willens hat D. Klesczewski in seiner
grundlegenden Untersuchung: Die Rolle der Strafe in Hegels Theorie der biirgerlichen
Gesellschaft (Hamburger Rechtsstudien 81), Berlin 1991, prézise herausgearbeitet: «In
der Form der Allheit ist er [s.c. der allgemeine Wille] das einheitliche Bewufitsein vom
Gelten der Gesetze, in der Form der Einzelheit das jeweilige individuelle Selbst- und
Rechtsbewulltsein. Weil letzteres die Besonderung des ersten vorstellt, so ist dessen Nega-
tion stets auch eine Verneinung des institutionalisierten Willens, dessen allgemeine Aner-
kennung durch jedes Vergehen in seiner Geltung ebenfalls gemindert wird» (171).
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weil sie eine Verletzung durch eine neue Verletzung ahndet. «Die Forderung, daf} dieser
Widerspruch ..., der hier an der Art und Weise des Aufhebens des Unrechts vorhanden ist,
aufgelost sei, ist die Forderung einer vom subjektiven Interesse und Gestalt sowie von der
Zufalligkeit der Macht befreiten, so nicht richenden, sondern strafenden Gerechtigkeit.
Darin liegt zundgchst die Forderung eines Willens, der als besonderer subjektiver Wille das
Allgemeine als solches wolle» (Hegel, Grundlinien § 103). Uber die sich daraus ergebende
Moralitét hinaus entwickelt sich dann die biirgerliche Sittlichkeit in ihrer Rechtsgestalt.

Dieser Hegelsche Ansatz im Strafrecht ist auch heute noch aktuell, weil er den Weg zu
einer eigenen Strafrechtsbegriindung bahnt, die sich weder in der Problematik einer abso-
luten Straftheorie, die den Gedanken der Schuldvergeltung in den Mittelpunkt stellt, noch
in derjenigen einer relativen Straftheorie, die den Priventionsgedanken favorisiert, ver-
fangt. Giinther Jakobs hat deutlich gemacht, wie bei Hegel die Sanktion selbst Zweckerrei-
chung und damit Feststellung der unverdanderten Wirklichkeit der Gesellschaft ist (Zur ge-
genwértigen Straftheorie, in: Strafe muss sein! Muss Strafe sein?, Kritisches Jahrbuch der
Philosophie Beiheft 1 [1998] 36). Von dieser Vorstellung ausgehend muss die Strafe weder
kategorisch auf den Normbruch folgen, wie in einer absoluten Theorie intendiert, noch
eine Piddagogisierung des Titers oder der Gesellschaft erfolgen, wie sie bei den Priaventi-
onstheorien nahe liegt.

Von dieser Gestalt strafender Gerechtigkeit ist die Zeit Luthers noch weit
entfernt. Man muss berticksichtigen, dass die vergeltende Rache damals vie-
lerorts die einzig mégliche Form war, dem Recht Geniige zu tun. Insofern ist
die Rache auch nicht einfach Unrecht, sondern gerecht, aber als Rache liegt
das Mass der Wiedervergeltung allein beim sich richenden Subjekt und ist des-
halb nur subjektiv — ohne allgemeingiiltigen Anspruch. Die Rache steht un-
weigerlich in Gefahr, ein Unrecht durch ein neues zu vergelten.

Allerdings ist zu beachten, dass Luther nicht die Rechtsgestalt der Privatra-
che vor Augen hat, sondern diejenige einer allgemeinen Rache. Gerade indem
die Leute sich nicht selbst rachen und an die Obrigkeit wenden, wird fir Lu-
ther grosseres Ubel vermieden. Damit ist einem ausufernden Rache- und
Wiederracheverhalten wohl Einhalt geboten, aber die Obrigkeit fungiert als
eine von Gott eingesetzte blosse Machtinstanz, um das subjektive Recht des
Opfers durchzusetzen. Sie wird nicht als sittliche Institution betrachtet, in
welcher man selbst und alle anderen einschliesslich des Téters im Sinne einer
allgemeinen Person handeln, um die allgemeine Gerechtigkeit durchzuset-
zen. Luthers Rede von der Rache, die bei den Statthaltern Gottes gesucht
wird®, zeigt noch den Hintergrund der Rechtsgestalt einer allgemeinen Ra-
che™.

¥ WA 2,151, 11f.: «Primi, qui vindictam quaerunt et iudicium apud vicarios dei» — und
Luther fiigt hinzu: «et horum nunc est totus numerus».

3% Vgl. zu dieser Rechtsgestalt Klesczewski, Rolle, 257f. In historisch weitergehender
Perspektive muss gesagt werden, dass der Akkusationsprozess in der ersten Hilfte des 16.
Jh. immer mehr vom sich ausbreitenden Inquisitionsprozess verdriangt wurde. Schon in
der sog. Wormser Reformation von 1498 unterscheidet man zwar zwischen einer Prozes-
seinleitung durch einen privaten Klager, die ein Verfahren ohne Folter in Gang setzt, und
einer Prozesseinleitung durch das Vorgehen von Biirgermeister und Rat der Stadt selbst,
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Das moderne biirgerliche Strafrecht hat durch seine Griindung auf der all-
gemeinen Gerechtigkeit in formeller Weise durchgesetzt, was Luther als For-
derung an den Unrecht erleidenden Menschen stellte, der als Christ sein
Recht einfordern will: Die Neigung des eigenen Nutzens muss ausgeloscht
werden®. Die Anerkennung des mutmasslichen Titers als eigenstindiges
Rechtssubjekt, eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung und tiberhaupt
die Formalisierung des ganzen Strafprozesses stehen einer Befriedigung von
Rachegefiihlen entgegen.

Den eigenen Nutzen im Recht zu vermeiden, ist in Luthers Zeit zuerst nur
durch Rechtsverzicht moglich. Und wer darin geiibt ist, der kann auch das
Recht um des Anderen willen fordern. Der Gedanke der Besserung des Té-
ters steht dabei im Vordergrund, ohne dass dadurch der Vergeltungsgedanke
ausdriicklich zuriickgenommen wiirde®. Aber — und dies ist der Unterschied
zum modernen Rechtsdenken — es ist die einzelne Privatperson, die Besserung
des Anderen oder Vergeltung des Unrechts erstrebt.

3. Die verinderte Bedeutung der Lutherischen Zuordnung von Liebe und
Recht fiir den biirgerlichen Christen heute

Durch die moderne Griindung des Rechts auf den Freiheitsgedanken ist
die Unterscheidung Luthers zwischen dem <gemeinen>, dffentlichen Men-
schen und dem besonderen, privaten, problematisch geworden. Fiir Luther
kann zwar ein Mensch beides, 6ffentlich und privat in einer Person sein, aber
in der jeweiligen Rechtssituation ist der Mensch entweder von aussen, als
Amtstréiger, zur allgemeinen Person oder gleichsam von sich aus zur Privat-
person bestimmt. Diese eindeutige Unterscheidung ist in der biirgerlichen
Rechtsgesellschaft so nicht mehr zu vollziehen. Die Privatperson ist in ihrer
Subjektivitdt von sich aus nicht Amtsperson, aber allgemeine Person. Das ist

zu dem auch die Folter gehdren kann. Aber die hohe Verantwortung des privaten Kligers
bei der Beweisfiihrung diirfte die amtliche Prozesseinleitung erheblich begiinstigt haben.
Die Obrigkeit wird zudem ausdriicklich aufgefordert, inquisitorisch gegen jeden Verbre-
chensverdichtigen vorzugehen (E. Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen
Strafrechtspflege, Gottingen 21965, 123f,, §§ 106.107). Der Akkusationsprozess der Consti-
tutio Criminalis Bambergensis von 1507 und der Constitutio Criminalis Carolina von 1532
ist dann als reiner Inquisitionsprozess gestaltet, bei dem die Anklage seitens eines privaten
oder offentlichen Klidgers auch nur als Prozesseinleitungsform fungiert (a.a.O. 125f., §§
108.109). Nach der Carolina konnte wohl noch eine private Anklage erhoben werden,
aber der Inquisitionsprozess selbst war geheim, auch fiir den Angeklagten, dem oft die
genaue Anklage, Kliger, Zeugen und Beweise unbekannt blieben (vgl. U. Wesels,
Geschichte des Rechts, Miinchen 1997, 384f. [Rdz. 258]).

3 WA 2,151, 19: «... affectus ille sui commodi extinguendus est».

# WA 2, 152, 3f.: «.. per eam vindictam et redditionem suorum quaerunt emendam
illius, qui rapuit vel offendit quem vident sine punitione non posse emendari».
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der neuzeitlichen Differenz von Staat und Gesellschaft geschuldet. Die indi-
viduelle Freiheit der Privatperson, ihr eigenes Rechtsverlangen ist zugleich
allgemeine Freiheit, allgemeines Rechtsverlangen. Setzt der Biirger also sei-
ne ihm als allgemeiner Person zustehende Fretheit und sein Recht durch, so
setzt er sie zugleich fiir die Allgemeinheit, also fiir den Anderen durch®. Tritt
er fiir sein Recht ein, tritt er zugleich fiir den Anderen ein.

Diese grundlegende Rechtswandlung muss nun auch zu einer Transfor-
mierung des Lutherischen Handlungsschemas fithren. War bei Luther zuvor-
derst im Rechtsverzicht die Neigung des eigenen Nutzens aufgehoben, so ist
sie dem modernen biirgerlichen Menschen zuerst im Rechtsgewinn aufgeho-
ben, weil sein Recht zugleich das Recht aller bestétigt und insofern allen von
Nutzen ist*. Verzichtet der Biirger auf sein Recht, wiirde zugleich die Besti-
tigung des Rechts aller vorenthalten. Damit gebiihrt es auch dem Christen,
fiir sein Recht einzutreten.

Hier tritt jene Unterscheidung in den Hintergrund, die Luther fiir die
zweite Stufe christlichen Handelns, den Rechtsgewinn um des Anderen wil-
len, reserviert hatte. Der Mensch kann fiir sein Recht um seiner allgemeinen
Personhaftigkeit willen eintreten — und damit indirekt auch fiir alle anderen —
oder auch um seiner subjektiven Begierde oder Rache willen. In dieser zu-
meist nicht dusserlich erkennbaren Motivation entscheidet sich die Haltung
des Christen. Sie gehort ihrem Wesen nach ganz dem <privaten>, inneren Be-
reich an, der seinen Ort im Gewissen oder Herzen des Menschen hat, wih-

% Freilich kennt das Recht hier Differenzierungen und Abstufungen. Das Kriterium
der Allgemeinheit bestimmt die grundlegende Unterscheidung zwischen Privatrecht und
offentlichem Recht (siche dazu einfithrend J. Braun, Einfiihrung in die Rechtswissen-
schaft, Tiibingen 1997, 132ff.). Aber auch innerhalb der einzelnen Rechtsbereiche nimmt
es eine wichtige Funktion wahr. So kann bei die Allgemeinheit weniger beriihrenden
Delikten anstelle eines durch die Staatsanwaltschaft betriebenen Strafverfahrens eine Pri-
vatklage erhoben werden, bei der der Verletzte als Ankliger fungiert. Doch darf die
Staatsanwaltschaft das Verfahren jederzeit tibernehmen.

% Luther hat in seiner Auslegung des Magnifikats (1520/21) die grundlegende Unter-
scheidung zwischen Recht bekennen und Recht gewinnen eingefiihrt (Vgl. dazu Scharf-
fenorth a.a.O. 77-82). Der Gewinn des Rechts wird in charakteristischer Weise als eigenes
Betreiben verstanden (WA 7, 582, 23f.: «das du es must in die hand nehmen unnd gewin-
nen»), das Gott einem gewédhrt aber auch nur ihm gebiihrt: «dyr ist befohlen zu beken-
nenn, got hat yhm behalten das gewinnen» (a.a.O. 21f.). Luthers Unterscheidung ist auf
dem Hintergrund seiner Kritik an der masslosen Rechtdurchsetzung seiner Zeit zu verste-
hen. Der Schutz der Obrigkeit «geschehe nit mit viel groszerm unradt, unnd ein leffel auff-
gehaben werd, da man ein schussel zutrit» (WA 7, 583, 18ff.). Diese Masslosigkeit ist fiir
die Rachegestalt des Rechts typisch und eroffnet fiir den Christen die Differenz von
Rechtsbekenntnis und Rechtsgewinn. Die veréinderte Rechtspflege heute, zu der auch der
Rechtsschutz des Téters gehort, lasst den mit einem konkreten Gerichtsverfahren verbun-
denen Rechtsgewinn zugleich mit dem Bekenntnis des Rechts verbunden sein, weil hier
das Recht der Allgemeinheit gesprochen wird.
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rend im <dusseren> Eintreten fiir das Recht Privatperson und 6ffentliche Per-
son untrennbar verkniipft sind.

Die Transformierung des Rechtsgedankens bedeutet aber nicht nur eine
Verinnerlichung der christlichen Haltung, sondern in anderer Hinsicht auch
ihre Verdusserlichung:

Bleibt in vielen Rechtsprozessen die Haltung des Christen und aller wah-
ren Uneigenniitzigen im Verborgenen, so hat sich doch charakteristischer-
weise durch das moderne Recht auch eine mehr verédusserlichte Moglichkeit
fiir jene eroffnet. Der moderne Biirger kann nicht nur indirekt durch den ei-
genen Rechtsgewinn fiir den Anderen eintreten, sondern auch direkt durch
die Solidarisierung mit dem Rechtsverlangen eines Anderen. Gerade weil an
ein allgemeines Rechtsbewusstsein appelliert werden kann, das zur Zeit Lu-
thers in der Weise sich noch nicht entwickelt hatte, wird in grosserer Klarheit
und Rechtschaffenheit hier fiir den Anderen Partei ergriffen. Musste in der
frithen Neuzeit aufgrund der Uneinheitlichkeit des Rechts ein solcher Einsatz
zwiespiltig und bisweilen interessengeleitet erscheinen, so ist ihm unter heu-
tigen biirgerlichen Bedingungen grossere Eindeutigkeit beschieden.

Vor diesem Hintergrund ist nun die Frage zu beantworten, ob die Haltung
des Rechtsverzichts in der Neuzeit fiir den Christen obsolet geworden ist.

Obsolet wire diese Haltung nur in dem Fall, dass das moderne weltliche
Recht dem gottlichen Recht gleich wire. Das ist es schon deshalb nicht, weil
das weltliche Recht eben die innere Freiheit des Menschen nicht antasten soll.
Ob der Mensch sein Recht um seiner selbst oder um eines Anderen oder der
Allgemeinheit willen einfordert, spielt vor Gericht keine entscheidende Rol-
le. Aber diese Haltung des Menschen wird auch von der goéttlichen Gerech-
tigkeit umfasst. Als Hinweis und Zeugnis auf die Eigenart dieser Gerechtig-
keit dient der weltliche Rechtsverzicht. Er schafft Raum dem Zeugnis von der
Liebe der gottlichen Gerechtigkeit, die den Ungerechten gerecht spricht. Das
kann praktisch die Gestalt annehmen, dass man auf eine Zivilklage neben
dem eigentlichen Strafverfahren verzichtet. Damit ist der Rechtsverzicht wei-
terhin ein notwendiger Bestandteil einer christlichen Rechtsethik, aber er
muss in der biirgerlichen Gesellschaft dem Rechtsgewinn im Sinne der Allge-
meinheit nachgeordnet bleiben. Damit kehrt sich die Reihenfolge von
Rechtsverzicht und Rechtsgewinn, wie sie sich noch bei Luther findet, fiir die
moderne Gesellschaft um.

Wolfgang Huber geht in seinem grossen rechtsethischen Werk <Gerechtigkeit und
Recht> (Giitersloh 21999) auch auf den Rechtsverzicht als christliche Haltung ein. Sein ethi-
scher Sinn «liegt in dem Hinweis darauf, dass das Recht seine Erfiillung nicht in der Durch-
setzung individueller Rechtspositionen, sondern in der Ermoglichung von Gemeinschaft
findet» (299). Damit ist der grundsitzliche Sinn des Rechts benannt (54). Der Rechtsver-
zicht ist fiir Huber seinem Ursprung nach ein Ausdruck der Freiheit, «die von sich absehen
und ganz auf die Situation anderer hinschauen kann» (299). Diese Verortung ist von der
Lutherischen grundverschieden. Dort ist der Rechtsverzicht Hinweis auf die eschatologi-
sche Wirklichkeit des Reiches Gottes, Hinweis auf die Verséhnung des Menschen durch
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Gott. Im Rahmen der Lutherischen Zweireichelehre gehort er nicht zu dem Handeln, bei
dem ich etwas um der Liebe willen, um des Nichsten willen tue, sondern um des Evangeli-
ums willen. Wo der Christ sich nach dem Evangelium verhilt, leidet er als rechter Christ
fiir die eigene Person Unrecht und iibt Rechtsverzicht; wo er sich nach der Liebe verhilt,
leidet er kein Unrecht fiir den Néchsten und tritt fiir sein Recht ein (siche hier Anm. 10).
Luthers Anliegen ist es, Differenz und Beziehung von gottlicher und menschlicher Gerech-
tigkeit im Rechtshandeln des Christen selbst sichtbar werden zu lassen. Dieser Gedanke ist
bei Huber dort priasent, wo er von der Vorldufigkeit der menschlichen Rechtsordnung
spricht. Die christliche Mitverantwortung befragt das Recht aus der Perspektive zugesagter
Rechtfertigung und Freiheit sowie verheissenen Friedens und verheissener Gerechtigkeit
(146). Die sich daraus ergebende <kritische Loyalitit> (147) mit der Rechtsordnung zielt auf
eine Verbesserung des weltlichen Rechts im Lichte des gottlichen Rechts. Es ist zu fragen,
ob und inwiefern dieser aus der Barthschen Tradition erwachsene Gedanke durch die Lu-
therische Vorstellung des Rechtsverzichts erginzt werden kann, der die grundlegende Dif-
ferenz von gottlicher und menschlicher Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt.

Ich komme zum Fazit meiner Uberlegungen:

Auch heute noch ist jene bei Luther vorgezeichnete Zweistufigkeit christ-
lichen Rechtshandelns von Relevanz, um die Einheit von Liebe und Gerech-
tigkeit Gottes konkret zu bezeugen. Es muss sowohl! die Einheit als auch die
Unterschiedenheit von weltlichem und goéttlichem Recht zum Ausdruck ge-
bracht werden. Aber die neuzeitliche Entwicklung des Rechts legt eine Um-
kehrung beider Handlungsweisen von Rechtsgewinn und Rechtsverzicht na-
he. An erster Stelle muss in der biirgerlichen Welt das Eintreten fiir das Recht
und an zweiter Stelle — aber ebenso notwendig — der Rechtsverzicht stehen.

Noch zwei Anmerkungen zu dieser Umstellung mochte ich machen.

Zum einen hat diese Umstellung noch weitere historische Griinde. Zu Lu-
thers Zeit war — wie gesagt — die Einheit von gottlichem und weltlichem Recht
selbstverstindlich. Das diirfte heute nicht mehr der Fall sein, wo — so mein
Eindruck — das Christentum vielmehr mit Liebe als mit Gerechtigkeit identi-
fiziert wird. Vielleicht ist es aufgrund dieser Einseitigkeit um so wichtiger,
nun umgekehrt die Bindung gottlicher Gerechtigkeit an konkrete menschli-
che Gerechtigkeit durch Tat und Wort zu bezeugen. Dadurch gewinnt auch
das Wesen der christlichen Liebe wieder deutlicher an Kontur.

Zum zweiten bringt die Umstellung der Haltungen von Rechtsgewinn und
Rechtsverzicht im Vergleich zum spétmittelalterlich-frithneuzeitlichen Recht
die grossere Nihe des modernen allgemeinen Rechts zur gottlichen Gerech-
tigkeit zum Ausdruck. Die Umstellung reflektiert damit jenen Sachverhalt,
dass die reformatorischen Erkenntnisse mit an der Wiege des modernen
Rechts gestanden haben. Dass der innere Mensch der weltlichen Gerechtig-
keit grundsitzlich entzogen ist, gehort zu der Tradition reformatorischen
Denkens.

Luthers Denkfigur der zweifachen Gerechtigkeit, die im konkreten
Rechtshandeln sowohl Einheit als auch Differenz weltlicher und gottlicher
Gerechtigkeit zum Ausdruck bringen will, hat somit nichts von ihrer Aktua-
litit eingebiisst. Diese Aktualitit wird aber nur dort deutlich, wo man Luthers



Amor iustitiae 363

Gedanken auf die neuzeitlichen Denkbedingungen hin eine neue Gestalt
gibt.

Abstract

Martin Luther entwirft in seiner Predigt von der zweifachen Gerechtigkeit (1518) eine
Rechtsethik, die den Rechtsverzicht als grundlegende Haltung des Christen beschreibt. Es
ergibt sich die Frage, ob auch der Christ der modernen biirgerlichen Gesellschaft prinzipiell
auf sein Recht verzichten soll. Mit Hinweis auf Hegels Deutung des neuzeitlichen Rechts-
gedankens wird fiir eine gegeniiber Luther verdnderte Zuordnung von Rechtsgewinn und
Rechtsverzicht pldadiert. Auf dem Hintergrund des modernen Rechtsstaates kann der
Rechtsverzicht nicht mehr die grundlegende Haltung des Christen sein, aber seine eschato-
logische Bedeutung macht ihn als Zeugnis christlichen Handelns weiterhin unverzichtbar.

In his sermon on the twofold justice (1518) Martin Luther devises ethics of justice desi-
gnating the disclaimer of rights as the basic approach underlying Christendom. This in turn
raises the question whether the Christians of modern society should disclaim their own
rights. Alluding to Hegel’s interpretation on modern legal thought, the essay proposes a
changed relationship of the gaining and disclaiming of rights to Luther’s. In the context of
the modern-day state of law, Christians can no longer categorically disclaim their rights, yet
the eschatological importance thereof renders this trait indispensable as it is continues to
bear witness to Christian acts.

Jiirgen Boomgaarden, Marburg



	Amor iustitiae : eine kritische Vergegenwärtigung der Lutherischen Lehre vom Rechtsverzeichnis und Rechtsgewinn

